
49

PStR

03-2019 PStR Praxis 
Steuerstrafrecht
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▶▶ IWW-Webinare
ihre iWW-Webinare im nächsten Quartal auf einen Blick

| Auch im zweiten Quartal 2019 bietet Ihnen das IWW Institut wieder die 
Möglichkeit, sich bequem und kompetent fortzubilden. Das erwartet Sie: |

▶◼ Übersicht 
Datum Webinare/themen

2.4.19 iWW-Webinare inkasso und insolvenzrecht*
erfolgreiches forderungsmanagement
Referent: Stefan Lissner

10.4.19 iWW-Webinare Anwaltsvergütung
Honorare optimal abrechnen
Referent: RA Norbert Schneider

12.4.19 iWW-Webinare unfallregulierung
Professionelles Schadenmanagement
Referent: RA Joachim Otting

16.4.19 iWW-Webinare Vollstreckungsrecht
Gläubiger erfolgreich vertreten
Referent: Dieter Schüll

6.5.19 iWW-Webinare Datenschutz
Aktuelle Praxisfragen der DS-GVo
Referent: Dr. Guido Mareck

22.5.19 iWW-Webinare familienrecht*
Komplexe mandate erfolgreich bearbeiten
Referent: RiOLG Eva Bode

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Seminaren und Kongressen 
finden Sie unter www.iww.de/webinare.
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▶▶ Verwaltungsgericht Aachen
manipulationssoftware: Apotheker behält die Approbation

| Das VG Aachen hatte entschieden, dass einem wegen  Steuerhinterziehung 
verurteilten Apotheker zwar die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke ent-
zogen werden kann (PStR 18, 239). Den in einem weiteren Gerichts prozess 
drohenden Widerruf der Apotheker-Approbation lehnte das VG jedoch ab 
(VG Aachen 10.1.19, 5 K 4827/17, Abruf-Nr. 207124). |

Der klagende Apotheker hatte über mehrere Jahre eine Manipulationssoft-
ware zur Verkürzung von Steuern von rund 200.000 EUR genutzt. Das VG sah 
darin allerdings kein Verhalten, aus dem sich eine Unzuverlässigkeit zur Aus-
übung des Apothekerberufs ergebe, da das Vertrauensverhältnis zwischen 
Apotheker und Patient in der gesundheitlichen Beratung nicht berührt sei. 
Von dem Fehlverhalten waren zudem weder die Abrechnungen gegenüber 
den Kunden noch die Krankenkassen betroffen. Insofern lag keine Schädi-
gung des öffentlichen Gesundheitssystems vor. Darüber hinaus hatte der 
Apotheker die hinterzogene Steuer vollständig nachgezahlt. (DR)
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